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Ja, da der Schulleiter das Recht hat - schlicht aufgrund der Weisungsbefugnis - eine
Versammlung anzuordnen und die kann er im Prinzip nennen, wie er will -
Dienstbesprechung/beratung/versammlung/kommenseallemalinsLehrerzimmer...

Das, was limitiert ist, ist die Anzahl derselben: es darf nicht zu einer regelmäßigen Ausdehnung
der Arbeitszeit kommen, denn die ist über die Pflichtstundenverordnung geregelt. In letzter Zeit
wird das aber Trend - hier im Kreis haben wir eine Verfügung des SSA dazu erwirkt, dass das
nicht mehr regelmäßig sondern nur noch zu speziellen Anlässen (also themenbezogen)
stattfinden darf - und das Thema darf nicht sein "es ist jetzt Mittwoch"  - ich weiß, dass die
GPRen/BezPRen anderer Kreise und Bundesländer ähnliches erarbeitet haben. Musst mal
nachfragen.
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